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Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Köln 033 001652 (BLZ 370 502 99) 
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 1 200 178 013 (BLZ 370 697 07) 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 5 000 459 013 (BLZ 370 695 20) 
Postbank Köln 231 08-503 (BLZ 370 100 50) 
Steyler Bank GmbH 11 949 (BLZ 386 215 00) 

Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA): 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33 
IBAN DE27 3706 9707 1200 1780 13 Swift BIC: GENODED1SAM 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle:  
Sankt Augustin-Markt 
Straßenbahn: 66 
Busse: 508, 517, 529, 535 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 
 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

 
An die  
Fraktionen  
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per GroupWise/E-Mail) 
 
und 
Herrn Günter Austria-Zink 
(per E-Mail) 

Dienststelle 

Bürgermeister- und Ratsbüro 
Ratsbüro, Markt 1 

Auskunft erteilt: 

Herr Holland 
Zimmer: 

402 

Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 

Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 

E-Mail-Adresse: guenther.holland@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 

Besuchszeiten 
Rathaus 

montags: 
8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr,  
dienstags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgerservice (Ärztehaus) 
montags und donnerstags: 
7.30 Uhr – 18.00 Uhr, 
dienstags und mittwochs: 
7.30 Uhr – 14.00 Uhr, 
freitags: 7.30 Uhr – 12.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-Holl.      12.05.2014 

 

Investitionen für Maßnahmen zur Umsetzung der inklusiven Beschulung 
Anfrage der Fraktion Aufbruch, DS-Nr. 14/0095 vom 17.03.2014 
_______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge 

 
Sitzungstermin 

 
Behandlung 

Ausschuss für Schule, Bildung und 
Weiterbildung 

07.05.2014 öffentlich 

_______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: 
Welche Erkenntnisse  zu den Kosten der notwendigen Investitionen hat der fortge-
schriebene Schulentwicklungsplan ergeben? (Daten gegliedert nach Schulen und 
Jahren der Investition). 
 
Frage 2: 
Welche - ggf. über die Ziffern des Doppelhaushaltes 2014 / 2015 und des Haushalts-
sicherungskonzeptes hinausgehenden - Erkenntnisse haben sich seitdem ergeben? 
 
Frage 3: 
Wie vielen Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf kann für das kommende 
Schuljahr  ein von ihnen gewünschter Platz an einer Regelschule in Sankt Augustin 
zugewiesen werden? 
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Frage 4: 
Wie ist das Anmeldeverfahren diesbezüglich gestaltet? Werden Kinder mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf anmeldetechnisch genauso behandelt wie die übrigen 
Kinder? 
 
Antwort: 
Die einzelnen Fragen werden zusammengefasst beantwortet: 
 
Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung vom April 2013 wurde am 
24.04.2013 im Ausschuss für Schule, Bildung und Weiterbildung beraten enthielt be-
reits ein Kapitel über die zukünftige Entwicklung der Förderpädagogik. In der gleichen 
Sitzung wurde beschlossen, die Thematik durch die Erstellung eines selbständigen 
Teilplanes „Schulische Inklusion in Sankt Augustin“ zu vertiefen und hierbei auch eine 
erste Schätzung der Kosten vorzunehmen, die durch Inklusionsmaßnahmen an Sankt 
Augustiner Schulen zu erwarten sind. Mit der Erstellung des Teilplanes wurde das 
Projektbüro Bildung und Region beauftragt. Bestandteil des Teilplanes ist eine inten-
sive Beteiligung der Schulen. 
 
Die in der Anfrage gestellten Fragen können vor diesem Hintergrund erst mit Fertig-
stellung der Planung beantwortet werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Klaus Schumacher 


